
  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 2 

Kurztitel 

Zahlungsdienstegesetz 2018 

Kundmachungsorgan 

BGBl. I Nr. 17/2018 

Typ 

BG 

§/Artikel/Anlage 

§ 109 

Inkrafttretensdatum 

01.06.2018 

Abkürzung 

ZaDiG 2018 

Index 

37/02 Kreditwesen 

Text 

Rechtswirkungen 

§ 109. (1) Die Wirkungen der Aufsicht treten mit Beginn des Tages ein, der der öffentlichen 
Bekanntmachung des Edikts über die Anordnung der Geschäftsaufsicht folgt. 

(2) Mit dem Wirksamkeitsbeginn der Geschäftsaufsicht sind alle vorher entstandenen Forderungen 
gegen das Zahlungsinstitut einschließlich der Forderungen aus Wechseln und Schecks, die im Konkurs 
aus der gemeinschaftlichen Konkursmasse (§ 50 IO) zu befriedigen wären, sowie deren Zinsen und 
sonstige Nebengebühren, selbst wenn sie erst während der Dauer der Geschäftsaufsicht fällig geworden 
oder aufgelaufen sind, gestundet. 

(3) Nach Anordnung der Geschäftsaufsicht hat das Gericht den finanziellen Stand des 
Zahlungsinstitutes auf dessen Kosten durch Sachverständige feststellen zu lassen. Über das Ergebnis der 
Feststellung hat die Aufsichtsperson dem Gericht schriftlich zu berichten. Der Bericht hat auch 
anzugeben, ob das Zahlungsinstitut in der Lage ist, einen bestimmten Bruchteil seiner vor dem Eintritt der 
Rechtswirkungen der Geschäftsaufsicht entstandenen Verbindlichkeiten zu bezahlen. Nach Maßgabe des 
Berichtes kann das Gericht anordnen, dass die alten Forderungen nur mit einem bestimmten Bruchteil der 
Kündigung unterliegen; es kann auch gestatten, dass die Aufsichtsperson nach Gattung oder Höhe zu 
bestimmende alte Forderungen zur Gänze befriedigt. 

(4) Während der Geschäftsaufsicht dürfen die alten Forderungen weder sichergestellt noch, soweit 
nicht etwa eine teilweise Auszahlung zugelassen ist (Abs. 3), ausbezahlt oder in irgendeiner Weise 
befriedigt werden. 

(5) Während der Geschäftsaufsicht kann wegen der alten Forderungen, soweit sie der Stundung 
unterliegen, über das Vermögen des Zahlungsinstitutes weder der Konkurs eröffnet noch an dem ihm 
angehörigen Sachen ein richterliches Pfand- oder Befriedigungsrecht erworben werden. 



  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 2 von 2 

(6) Die Zeit, um die infolge der Stundung die Zahlung hinausgeschoben wird, ist bei der Berechnung 
der Verjährungsfrist und der gesetzlichen Fristen zur Erhebung von Klagen nicht einzurechnen. 

(7) Zahlungsdienstnutzer sind im Konkurs des Zahlungsinstitutes berechtigt, ihre Forderungen 
gegenüber dem Zahlungsinstitut mit dessen Forderungen aufzurechnen. 
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